
Hinweis: Die Mitglieder des Gremiums werden gebeten, die Frage der Befangenheit bei den einzelnen Tagesordnungspunkten 
selbst zu prüfen und dem Vorsitzenden das Ergebnis mitzuteilen. Ein befangenes Mitglied muss in der öffentlichen Sitzung den 
Verhandlungstisch, in der nichtöffentlichen Sitzung den Beratungsraum verlassen. Einzelheiten sind dem § 18 Abs. 1-5 der 
Gemeindeordnung zu entnehmen. 

 

Gemeinde Biberach 
 
 

Tagesordnung 
Sitzung des Gemeinderates 

16.01.2012 
 
 

Beginn: 19:00 Uhr 
 

 Öffentliche Sitzung  

1. Bürgerfrageviertelstunde  

2. Einbringung des Haushalts 2012 in den Gemeinderat Vorlage-Nr. 
002/2012 

3. Namensgebung für das Dachgeschoss der 'Alten Fabrik' Vorlage-Nr. 
003/2012 

4. Vergabe der Hausverwaltung des Gebäudes 'Alte Fabrik' Vorlage-Nr. 
004/2012 

wrd nachgereicht 

5. Ergebnis der Verkehrsschau in Biberach am 08.12.2011 und 
Umsetzung der Anordnung 

Vorlage-Nr. 
005/2012 

6. Beschluss über die Annahme von Spenden bis 13.01.2012 Vorlage-Nr. 
001/2012 

7. Erstellung der Entwässerungsanlage im Außenbereich Obertal 
in Prinzbach  

Hier: Zuschussregelung  

Vorlage-Nr. 
006/2012 

8. Ausbauzustand der verlängerten Friedenstraße zwischen 
Brucher Straße und Kanalstraße / Im Großfeld 

- ohne Vorlage - 

9. Bauangelegenheiten zur Beschlussfassung  

9a. Neubau einer zwischen zwei Platzbereichen liegenden 
offenen Halle als Stahlkonstruktion mit begrüntem Dach und 
Neubau eines Lagergebäudes unter dem Dach der Halle als 
Stahlkonstruktion mit Holzverkleidung auf den Grundstücken 
Flst.-Nrn. 87 und 87/1, Hauptstraße, Gemarkung Biberach 

 

9b. Umbau des Dachgeschosses auf  dem Grundstück Flst.-Nr. 
552/5, Am Sportplatz, Gemarkung Biberach 

 

9c. Neubau eines Wohnhauses mit 3 Wohnungen und 2 Garagen 
auf dem Grundstück Flst.-Nr. 417, Bahnhofstraße, Gemarkung 
Biberach 

 

9d. 

 

Errichtung einer Werk- und Abbundhalle mit Ausstellung und 
Büro auf den Grundstücken Flst.-Nrn. 2661/2 und 2661/14, 
Kinzigstraße, Gemarkung Biberach 

 

   



Hinweis: Die Mitglieder des Gremiums werden gebeten, die Frage der Befangenheit bei den einzelnen Tagesordnungspunkten 
selbst zu prüfen und dem Vorsitzenden das Ergebnis mitzuteilen. Ein befangenes Mitglied muss in der öffentlichen Sitzung den 
Verhandlungstisch, in der nichtöffentlichen Sitzung den Beratungsraum verlassen. Einzelheiten sind dem § 18 Abs. 1-5 der 
Gemeindeordnung zu entnehmen. 

 

 

10. Bauangelegenheiten zur Kenntnis  

10a. Neubau eines 1-Fam. Wohnhauses mit Einliegerwohnung auf 
dem Grundstück Flst.-Nr. 3433, Giesenweg, Gemarkung 
Biberach 

 

10b. Neubau eines Wohnhauses mit Garage auf dem Grundstück 
Flst.-Nr. 3434, Giesenweg, Gemarkung Biberach 

 

11. Genehmigung der Niederschrift vom 12.12.2011  

12. Bekanntgaben, Wünsche und Anträge  

   

   
 


